
 

 

                Stadt Burgdorf 

                Der Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorlage öffentlich 

 

Betreff: Beratende Mitgliedschaft des Seniorenrates Burgdorf in 

Fachausschüssen 

 

 

Beratungsfolge:   abweich. Abstimmungsergebnis 

 Datum TOP Beschluss Ja Nein Enth. 

Verwaltungsausschuss 28.01.2014      

Rat 13.03.2014      

       

       

 

 

 

Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 

Einmalige Kosten: €     

Laufende Kosten: €    

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja  nein 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Ausschussbesetzung des Seniorenrates für die nachfolgenden Fachaus-

schüsse wird wie folgt neu festgestellt: 

 

Bauausschuss 

Beratendes Mitglied Herr Karl-Heinz Meyer / Stellvertreter Herr Hans Bauer  

(vorher: Herr Karl-Heinz Meyer / Stellvertreter Herr Michael Ethner) 

 

Ausschuss für Soziales und Integration 

Beratendes Mitglied Frau Karin Falk / Stellvertreterin Frau Karen Lüders 

(vorher: Herr Hans Bauer / Stellvertreterin Frau Karen Lüders) 

 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

Beratendes Mitglied Frau Paula Kusber/ Stellvertreterin Frau Gerlinde West-

phal) 

(vorher: Frau Paula Kusber / Stellvertreter Herr Michael Ethner) 

 

 

 

(Baxmann) 

 

Vorlage Nr.: 2014 0539 

Datum: 07.01.2014 

Fachbereich/Abteilung: 1/10 

Sachbearbeiter(in): Silke Vierke 

Aktenzeichen: 10.024.00 



Seite 2 der Vorlage Nr.: 2014 0539 

 

 

 

Sachverhalt und Begründung: 

 

In der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2011 wurde beschlossen, dass der Se-

niorenrat jeweils ein beratendes Mitglied nach § 71 Abs. 7 NKomVG in die nachfol-

genden Fachausschüsse entsenden kann: 

 

Bauausschuss 

Ausschuss für Soziales und Integration 

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 

 

Die Neuwahl des Seniorenrates am 29.10.2013 führt nunmehr zu einer Neuverteilung 

der Aufgaben innerhalb des Seniorenrates. Mit E-Mail vom 12.12.2013 benennt der 

Seniorenrat deshalb die Vertreter/innen (sowie Stellvertreter/innen) für die jeweiligen 

Fachausschüsse neu.  

 

Gemäß § 71 Abs. 5 NKomVG wird die Ausschussbesetzung durch Beschluss vom Rat 

festgestellt. 
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